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richtet und daß die Arbeiterklasse in den Ländern des Kapi
tals sowohl die elementaren Bürgerrechte gegen autoritäre 
Herrschaftsmethoden verteidigt als auch um die Gewährlei
stung sozialökonomischer Rechte kämpft.

Verhältnis von sozialökonomischen 
und politischen Menschenrechten

Soweit bürgerliche Juristen die rechtliche Bedeutung der so
zialökonomischen Menschenrechte akzeptieren, müssen sie 
sich die Frage nach dem Verhältnis dieser Rechte zu den poli
tischen Menschenrechten vorlegen. Dabei lassen sich zwei 
Hauptrichtungen feststellen:

Die erste Richtung bejaht zwar einen Zusammenhang zwi
schen politischen und sozialökonomischen Menschenrechten, 
befürchtet aber daraus erwachsende Gefahren für die politi
schen Rechte. So meint der BRD-Staatsrechtler M. К r i e 1 e : 
„Die Freiheit von Not und die Freiheit von Furcht gehören 
zusammen“, betont jedoch zugleich den Vorrang der politi
schen Menschenrechte.27 Diese abstrakte Verknüpfung soll in 
der kapitalistischen Gesellschaftsordnung verschleiern, daß 
die ökonomische Herrschaftsgewalt der kapitalistischen Pri
vateigentümer durch die politische Herrschaft der Bourgeoisie 
gesichert wird. Wo aber das Privateigentum an Produktions
mitteln legalisiert ist, ist es der ausgebeuteten Mehrheit der 
Bevölkerung unmöglich, „sich der für arm und reich gleich 
geltenden Freiheitsrechte gleichermaßen zu bedienen wie die 
Ausbeuter“.28 Deshalb erscheinen in der bürgerlichen Grund
rechtstheorie die sozialökonomischen Rechte und Freiheiten 
„als Zerstörung der Freiheit, des formaljuristischen Gleich
heitsgefüges, da sie den Anspruch des Kapitaleigentümers, 
auszubeuten und zu unterdrücken, beschneiden“.29

Die zweite Richtung geht von einem Wechselverhältnis von 
sozialökonomüschen und politischen Menschenrechten aus. 
So konstatiert z. B. der kanadische Völkerrechtler
J. F. H u m p h r e y :  „Das Hauptkennzeichnen der Einstel
lung des 20. Jahrhunderts gegenüber den Menschenrechten 
war die unzweideutige Anerkennung der Tatsache, daß alle 
menschlichen Wesen berechtigt sind, nicht nur die traditionel
len bürgerlichen und politischen Rechte, sondern auch die öko
nomischen, sozialen und kulturellen Rechte zu genießen, ohne 
die für die meisten Völker die traditionellen Menschenrechte 
wenig Bedeutung haben.“30 Diese Auffassung stimmt mit der 
UN-Menschenrechtskonzeption prinzipiell überein. Jedoch 
geht die Formulierung „traditionelle Menschenrechte“ daran 
vorbei, daß es zwischen bürgerlichen Grundrechten und sozia
listischen Grundrechten keine Kontinuität gibt, daß sozialisti
sche Grundrechte keine bloße Weiterentwicklung Vorgefun
dener bzw. überkommener Grundrechte aus der kapitalisti
schen Gesellschaftsordnung sind, sondern originär aus den 
gesellschaftlichen Verhältnissen des Sozialismus erwachsen.31

Die US-Amerikanerin S. V o g e l g e s a n g  fordert von 
der US-Administration, sich dem „entscheidenden Zusam
menhang“ zwischen politischen und sozialökonomischen 
Rechten zuzuwenden, und übt zugleich vorsichtig Kritik an 
„mancher Unausgewogenheit in den nationalen Prioritäten in 
den USA“ 32

Der zypriotische Jurist P. M о d i n о s, der sozialökonomi
sche und politische Menschenrechte als unteilbar zusammen
hängend betrachtet, meint gleichwohl — bezogen auf die Ver
hältnisse in der kapitalistischen Gesellschaftsordnung —, daß 
es einfacher sei, die politischen Menschenrechte durchzuset
zen.33 Er erkennt dabei nicht, daß die Durchsetzung politi
scher wie sozialökonomischer Rechte immer nur das Ergebnis 
harten Klassenkampfes ist, den die Arbeiterklasse im Bünd
nis mit anderen werktätigen Klassen und Schichten gegen die 
Macht des Kapitals führt.

*
Die UN-Menschenrechtskonzeption geht davon aus, daß die 
souveränen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen zur För
derung der Menschenrechte Zusammenarbeiten müssen, daß 
aber die Gewährleistung und Realisierung dieser Rechte, 
grundsätzlich eine innere Angelegenheit jedes Staates ist. Die 
Voraussetzungen dafür sowie der Inhalt der sozialökonomi
schen und der politischen Menschenrechte sind jedoch in den 
einzelnen Staaten — abhängig vom Charakter der jeweiligen

Gesellschaftsordnung — völlig unterschiedlich. Während die 
sozialistischen Staaten mit der Realisierung der in ihren Ver
fassungen verankerten Grundrechten über die Forderungen 
des Völkerrechts auf dem Gebiet der Menschenrechte noch 
weit hinausgehen — als Beispiel sei nur die Verwirklichung 
des Rechts auf Arbeit genannt —, sind diese Forderungen für 
die Werktätigen in den Ländern des Kapitals ein wichtiges 
Instrument im Klassenkampf, um die politischen und sozial
ökonomischen Verhältnisse im Sinne des gesellschaftlichen 
Fortschritts zu verändern.
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